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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

DurchschnittssatzV Gewinnermittlung 1976/475 §1;

DurchschnittssatzV Gewinnermittlung 1976/475 §2;

DurchschnittssatzV Gewinnermittlung 1976/475 §3;

EStG 1972 §17;

EStG 1972 §4 Abs4;

EStG 1972 §9 Abs3;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 423;

Rechtssatz

Die Betriebsausgaben-Durchschnittssätze der V des BMF v 18.8.1976 über die Aufstellung von Durchschnittssätzen für

die Ermittlung des Gewinnes bei nichtbuchführenden Gewerbetreibenden BGBl 1976/475, haben keine globale

Abgeltung aller Betriebsausgaben zum Ziel, sondern nur eine Abgeltung jener Betriebsausgaben, die nicht nach dem

Willen des Verordnungsgebers gesondert geltend gemacht werden können.
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